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1    Rechtsgrundlagen  
    

  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

  Bayerische Bauordnung  (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2017 
(GVBI. S. 375) 

    

  Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.05.2018 (GVBl. 
S. 260) 

    

  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

    

  Bayerisches Naturschutz-
gesetz 

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.05.2018 (GVBl. S. 230) 

    

  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 
(BGBl. I S. 2771) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

    Allgemeines Wohngebiet  

Nicht störende Handwerksbetriebe gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 
sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO). 

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO (Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

 
 GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablone) 

    

  Z .... 

 

 Zahl der Vollgeschoße als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Typenschablone) 

    

  WH .... m ü. NN 

 

 Maximale traufseitige Wandhöhe über NN 

Die maximale traufseitige Wandhöhe über NN darf an keiner Stelle 
des Hauptgebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird 
wie folgt gemessen: bei Hauptgebäuden mit Satteldach (sofern es 
sich nicht um Hauptgebäude mit Terrassengeschoß handelt) am 
Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen)  

Sofern zulässige, untergeordnete Widerkehre, Zwerchgiebel oder 
Dachaufbauten im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit 
der Dachhaut liegen, ist die Verbindungslinie zwischen den nächst 
gelegenen entsprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bau-
teile maßgeblich. Dies gilt nicht für zulässige, jedoch nicht mehr als 
untergeordnet einzustufende Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dach-
aufbauten, die im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit 
der Dachhaut liegen. Hier ist die Wandhöhe am Schnittpunkt der 

WA 
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Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen) des Widerkehres, 
Zwerchgiebels oder Dachaufbaus zu messen. Untergeordnet sind 
diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50% der Hausbreite, 
gemessen jeweils an den Außenkanten der sich gegenüberliegen-
den Hauswände, einnehmen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  FH .... m ü. NN 

 

 Maximale Firsthöhe über NN 

Die maximale Firsthöhe über NN darf an keiner Stelle des Haupt-
gebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird bei Haupt-
gebäuden mit Satteldach am höchsten Punkt des Firstes gemessen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; 
siehe Typenschablone)  

    

    Nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

  
 

  Haupt-Firstrichtung für das Dach des Hauptgebäudes; zulässige 
Abweichung: max. 10°; die eingezeichneten Firstrichtungen be-
ziehen sich auf die überbaubare Grundstücksfläche und sind dort an 
jeder Stelle zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; siehe Planzeichnung)  

    

ED 
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  Umgrenzung von Flächen für Garagen und Carports; Garagen und 
Carports sind nur innerhalb dieser Flächen (und innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen) zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen 
außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche 

 

 In den dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen 
Nebenanlagen und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen Grundstücksflächen bzw. außer-
halb der Flächen für Garagen und Carports zulässig. Zu Verkehrsflä-
chen ist mit überirdischen baulichen Anlagen ein Mindestabstand 
von 1,00 m freizuhalten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

  E... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die 
Differenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt be-
stimmt:  

   −  E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge-
bäude) 

   −  D... als max. Wohnungsanzahl pro Doppelhaushälfte (als 
Wohngebäude) 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablone) 

    

    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

    Straßenbegrenzungslinie; äußere Umgrenzung aller Verkehrs-
flächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    Versorgungsanlagen für Elektrizität; hier Trafostation  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB; Nr. 7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

GA 
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  Behandlung von Nieder-
schlagswasser 

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser, das über die Dachflä-
chen anfällt, soweit dies auf Grund der Bodenbeschaffenheit mög-
lich ist, auf dem Grundstück über die belebte Bodenzone (z.B. Mul-
denversickerung, Flächenversickerung) in den Untergrund zu versi-
ckern. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

   
 
 

 Fläche für die Regelung des Wasserabflusses; in dem gekenn-
zeichneten Bereich ist ein Erdwall zwischen 0,40 m und 0,60 m 
Höhe gegenüber dem endgültigen Gelände zum Schutz gegen ab-
fließendes Niederschlagswasser aus den höher gelegenen landwirt-
schaftlichen Flächen zu errichten; der Erdwall ist organisch in das 
Gelände zu modellieren. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB; Nr. 10.2. PlanzV; siehe Planzeichnung) 

    

    Flächen für Aufschüttungen; als Erdwall für den o.g. Schutz ge-
gen abfließendes Niederschlagswasser (Hangwasser) aus den höher 
gelegenen landwirtschaftlichen Flächen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 c i.V.m. Nr. 17 BauGB; Nr. 11.1 PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet  

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  

− Stellplätze und 

− Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

geschlossene Asphalt- und Betonbeläge ohne Fugen nicht zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

H 
71
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    Leitungsrecht für 20 kV-Leitung; Leitungsrecht zu Gunsten der 
Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

  Lärmschutz  Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Lärmschutz-Festsetzung (für 
den gesamten Geltungsbereich) mit folgendem Inhalt:  

− Die zur Lüftung von Ruheräumen (z.B. Schlafzimmer) benötig-
ten Fensteröffnungen sind vollständig nach Norden zu orientie-
ren. An den übrigen Gebäudeseiten sind vor den Ruheräumen 
entweder verglaste Vorbauten (z.B. vorgehängte Fassaden, Log-
gien, Wintergärten, Laubengänge) vorzusehen oder die Fenster 
von Ruheräumen als feststehende, lediglich zu Reinigungszwe-
cken öffenbare Fenster auszuführen. Wenn keine weitere Fens-
teröffnung in den konfliktfreien Bereich (nach Norden) vorhan-
den ist, sind diese Räume ersatzweise mit aktiven lüftungstech-
nischen Anlagen zu versehen, die einen zum Zwecke der Gesund-
heit und Beheizung erforderlichen Mindestluftwechsel sicherstel-
len. 

    

  Pflanzungen in dem 
Baugebiet (private 
Grundstücke) 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, 
heimische Bäume und Sträucher aus der unten genannten 
Pflanzliste zu verwenden. 

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

− Pro 600 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
1 Laubbaum aus der u.g. Pflanzliste zu pflanzen. Abgehende 
Bäume sind durch eine entsprechende Neupflanzung zu erset-
zen. 

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die 
an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus Nadelgehöl-
zen unzulässig. Thuja-Hecken sind allgemein unzulässig. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 

LR 
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   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutiosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Rotbuche Fagus sylvatica 
   Gewöhnliche Esche Fraxinus excelisor 
   Zitterpappel Populus tremula 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Silber-Weide Salix alba 
   Winter-Linde Tilia cordata 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme  
   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Echte Mehlbeere Sorbus aria 
   Vogelbeere Sorbus aucuparia 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 
   Eingriffliger Weißdorn Crataegus mongyna 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Ohr-Weide Salix aurita 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Mandel-Weide Salix trandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Schwarzer-Holunder Sambucus nigra 
   Roter Holunder Sambucus racemosa 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 



 Gemeinde Pfronten    Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" 
 Textteil (Entwurf) mit 22 Seiten, Fassung vom 13.11.2018 

Seite 10 

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes  
Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" der Gemeinde Pfronten  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

  Inkraftsetzung der Ab-
standsflächen 

 Es gelten die Abstandsflächenvorschriften der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO).  

(Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO) 

    

  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von Haupt-
gebäuden.  

Für deutlich untergeordnete Bauteile dieser Dächer (z.B. Gaupen, 
Zwerchgiebel) sind andere Dachformen zulässig. Untergeordnet sind 
diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50% der Hausbreite, 
gemessen jeweils an den Außenkanten der sich gegenüberliegen-
den Hauswände, einnehmen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  SD  Dachform Satteldach mit folgenden Maßgaben:   

− Vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-
Ebenen (höhenmäßig versetzter First) sind unzulässig. 

− Geneigte Dachebenen quer zur Haupt-Firstrichtung, 
welche die Firstlinie schneiden (Krüppelwalm) sind un-
zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablone) 

    

  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes und für Widerkehre und Zwerchgiebel ab 6,00 m 
Breite (Außenkante Außenwand) sowie für geneigte Dächer von Ga-
ragen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablone) 
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  Solar- und Fotovoltaikan-
lagen auf Dächern 

 

 Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen sind der gewählten 
Dachneigung entsprechend parallel zur Dachfläche, auf der sie be-
festigt werden, auszuführen. (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Ty-
penschablone) 

    

  Widerkehre und Zwerch-
giebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel (ge-
genüber der Außenwand nicht vorspringende Bauteile mit Firstrich-
tung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die Traufe unterbrechen) 
sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− Mindestdachneigung des Hauptgebäudes: 22° 

− max. Breite (Außenkante Außenwand): 6,00 m  

− Mindestabstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu 
evtl. Dachaufbauten: 1,25 m 

− Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im 
1. Dachgeschoß der jeweiligen Giebelseite: 0,75 m 
(freistehende Bauteile wie Stützen etc. unter 0,50 m 
Breite sowie Dachüberstände bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstge-
legenen First des Hauptdaches: 0,25 m 

 (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgauben) sind unter folgenden Voraussetzun-
gen zulässig: 

− Mindestdachneigung des Hauptgebäudes: 22° 

− max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 
4,00 m 

− Mindestabstand untereinander (Außenkanten ohne 
Dachüberstand) und zu evtl. Widerkehren: 1,25 m 

− Mindestabstand zur Gebäudekante im 1. Dachgeschoß 
der jeweiligen Giebelseite: 1,25 m (freistehende Bau-
teile wie Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dach-
überstände bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstge-
legenen First des Hauptdaches: 0,25 m 
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Dacheinschnitte ohne eine vollständige Überdachung (so genannte 
Negativgaupen) sind nicht zulässig.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  Mindestdachüberstand  Der Mindestdachüberstand (Abstand zwischen Außenkante der Au-
ßenwand und Außenkante des am weitesten überragenden Bauteils 
des überstehenden Daches, waagrecht gemessen) bei geneigten 
Dächern bei Hauptgebäuden beträgt 

− an allen Ortgangseiten (Giebel): 0,80 m 

− an allen Traufseiten: 0,40 m 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

 

  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

− Hauptgebäuden  

− Garagen sowie 

− sonstigen Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-Raum-
inhalt 

ab einer Dachneigung von 22° sind ausschließlich Dachplatten 
(kleinteilige Schuppendeckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfannen, 
Betondachsteine etc.) zulässig.  

Bei Dächern mit einer Dachneigung unter 22° sind sowohl Dach-
platten als auch eine vollständige Begrünung zulässig. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune Töne sowie beton-
graue bis anthrazitgraue zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dä-
cher.  
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Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind.  

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  Fassadengestaltung   Die Oberflächen von Fassaden sind in hellfarbenem Putz oder in 
Holzverkleidung zu gestalten. Baustoffe und Anstriche in grellen 
Farben oder mit glänzenden Oberflächen sind bei Außenwand-
flächen der Gebäude nicht zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  Einfriedungen und 
Stützkonstruktionen in 
dem Baugebiet  

 Sämtliche Einfriedungen und Stutzkonstruktionen sind gegenüber 
der öffentlichen Verkehrsfläche um mind. 0,25 m zurückzusetzen. 

Als Einfriedungen sind ausschließlich durchlässige Einfriedungen 
(auf der jeweils erforderlichen Unterkonstruktion) bis zu einer max. 
Höhe von 0,90 m über dem natürlichen Gelände sowie Hecken (aus-
genommen Thuja-Hecken) zulässig. Durchlässigkeit definiert sich 
über die Möglichkeit der ungehinderten Über- und Durchquerung 
von Kleinstlebewesen (z.B. Igel). Hierfür müssen Einfriedungen jed-
weder Art eine Bodenfreiheit von mindestens 0,15 m aufweisen. 

Stützkonstruktionen im Bereich der Freiflächen der Baugebiete sind 
nur zulässig, sofern sie für die Anpassung des Geländes (z.B. ge-
genüber der Verkehrsfläche) auf Grund der vorhandenen Topografie 
erforderlich sind. Sie sind  

− optisch zu gliedern und  

− in einer Bauweise auszuführen, die für Wasser und 
Kleinlebewesen durchlässig ist (z.B. Trockenmauern 
aus Natursteinen, Gabionen etc.) und 

− dauerhaft zu begrünen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Meter- so-
wie Halbmeter-Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeich-
nung, siehe Planzeichnung) 

    

  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfs-
weise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

    

  Artenschutz  Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, die Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten besonders geschützter Arten zu zerstören sowie 
streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeit erheblich zu stören. Um das Eintreten eines Verbots-Tat-
bestandes im Sinne des § 44 BNatSchG zu verhindern, ist daher vor 
dem Abriss von Gebäuden (insbesondere Wirtschaftsgebäuden/ 
Scheunen) sowie vor der Rodung alter Bäume zu prüfen, ob diese 

888 

887  
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Straßenbeleuchtung 1 KV 

von besonders geschützten Tieren bewohnt werden. Der Abriss bzw. 
die Rodung sollte im Falle eines Nachweises im Winter-Halbjahr er-
folgen und mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
Ostallgäu abgestimmt werden. 

    

    Versorgungsleitungen unterirdisch, hier -Leitung der EWR (siehe 
Planzeichnung) 

    

    Versorgungsleitungen oberirdisch (unterirdisch in Planung), 
1-kV-Erdkabel der EWR, die Leitung wird vor Umsetzung der Pla-
nung unterirdisch verlegt (siehe Planzeichnung) 

    

    Haupt-Versorgungsleitungen oberirdisch, hier 20-kV-Freileitung 
der EWR; wird verlegt 

(siehe Planzeichnung) 

    

  Überflutungs-Schutz  Bei Starkregen kann es aus verschiedenen Gründen (Kanalüberlas-
tung, Oberflächenabflüssen an Hanglagen, …) zu wild abfließen-
den Oberflächenabflüssen kommen. Um Überflutungen von Gebäu-
den zu vermeiden sind entsprechende (Schutz-) Vorkehrungen zu 
treffen. Insbesondere ist auf die Höhenlage der Lichtschächte, -höfe 
und des Einstiegs der Kellertreppen o.ä. zu achten. Sie sollten mög-
lichst hoch liegen, um vor wild abfließenden Wässern bei Starkregen 
zu schützen. Maßnahmen zur Verbesserung des Überflutungs-
Schutzes sind auch in die Gartengestaltung integrierbar. Obige An-
regungen gelten insbesondere für Grundstücke in oder unterhalb von 
Hanglagen oder Senken sowie für Grundstücke, die an Retentions-
flächen angrenzen. 

    

  Grundwasserdichte Unter-
geschoße 

 Auf Grund der umzusetzenden Versickerungssysteme in Verbindung 
mit der Bodenbeschaffenheit in bestimmten Teilbereichen ist inner-
halb des Baugebietes mit einem Vernässen des Arbeitsraumes zu 
rechnen. Die Gebäude sollten daher mit einem grundwasserdichten 
Untergeschoß ausgeführt werden.  

    

Ortsnetz 1 KV 

20-KV-Freileitung der EWR 
(wird verlegt) 



 Gemeinde Pfronten    Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" 
 Textteil (Entwurf) mit 22 Seiten, Fassung vom 13.11.2018 

Seite 17 

  Versickerungsanlagen für 
Niederschlagswasser 

 Die üblichen Vorgaben zur Bemessung, Planung und (konstruktiver) 
Ausführung von Sickeranlagen sind den DWA-Regelwerken M 153 
und A 138 oder bei kleinen befestigten Flächen unter 1.000 m², der 
NWFreiV und der TRENGW zu entnehmen.  

Bemessung und konstruktive Ausführung der Versickerungsanlagen 
für Niederschlagswasser sind regelmäßig im bauaufsichtlichen Ver-
fahren nachzuweisen (Darstellung im Baugesuch). Dabei sollten 
u.a. folgende Maßgaben Beachtung finden:  

− Mindestgröße 15 % der anzuschließenden versiegelten Fläche 

− Tiefe mind. 0,30 m, max. 0,50 m 

− Überlastungshäufigkeit max. 0,2 (d.h. im Durchschnitt max. 
1 mal in 5 Jahren) 

− Ausbildung als Einzelmulde oder vernetzte Mulden 

− Lage und Gebäudeabstand nach den Vorgaben des ATV-DVWK-
A 138, Ziff. 3.2.2  

− Zufluss zur Versickerungsanlage für Niederschlagswasser mög-
lichst oberflächig über bewachsenen Oberboden, Rinnen aus ver-
fugten Pflastersteinen, o.ä. 

− Bei unzureichend versickerungsfähigem Untergrund sind so ge-
nannte Mulden-Rigolen-Elemente nach ATV-DVWK-A 138, 
Ziff. 3.3.3 sinnvoll. 

− Der Einbau einer Zisterne entbindet nicht vom Bau einer Versi-
ckerungsanlage für Niederschlagswasser. 

− Notüberläufe der privaten Sickeranlagen müssen an das öffent-
liche Notüberlaufsystem angeschlossen werden (technische In-
formationen sind über die kommunale Bauverwaltung erhält-
lich). 

Zu nicht sickerfähigem Niederschlagswasser sind die Entwässe-
rungs-Satzungen M 153 und A 117 oder bei befestigten Flächen un-
ter 1.000 m², § 25 WHG (Gemeingebrauch) und die TRENOG einzu-
halten. 

Während der Bauzeit sollten die für die Versickerung vorgesehenen 
Flächen wie folgt vor Verdichtung geschützt werden:  

− keine Lagerung von Baumaterialien und Bodenaushub 

− kein Befahren  
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− keine Nutzung als Waschplatz jeglicher Art 

Zur Vermeidung einer Verunreinigung des Niederschlagswassers 
sollte auf Tätigkeiten wie z.B. Autowäsche, andere Reinigungsarbei-
ten, Be- und Entladungsarbeiten gefährlicher Stoffe etc. verzichtet 
werden.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven Elemente sollte 
auf die Verwendung von Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer 
oder Blei verzichtet werden. Als Alternativen für Rinnen und Fall-
rohre stehen Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunst-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Verfügung.  

Zur fachgerechten Planung und Bauüberwachung der Versicke-
rungsanlagen für Niederschlagswasser ist das Hinzuziehen eines 
Fach-Ingenieurs sinnvoll. 

    

  Bodenschutz  Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann aufgrund erhöhter 
Stoffgehalte, vor allem in Kombination mit organischer Substanz, 
eingeschränkt sein. Ein Eingriff in die betroffenen Böden sollte des-
halb weitgehend vermieden und, wenn nicht vermeidbar, die tat-
sächlichen Stoffgehalte der betroffenen Böden und deren Verwert-
barkeit vor Umsetzung der Planung abgeklärt werden. Es soll sicher-
gestellt werden, dass anfallendes geogen belastetes Bodenmaterial 
nicht auf anders- oder unbelastete Böden verlagert oder wiederauf-
gebracht wird und dort die Bodenfunktionen nachteilig verändert. 
Durch das Verschlechterungsverbot ist nach § 12 Abs. 10 BBodSchV 
in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten die Verlagerung von 
Bodenmaterial nur innerhalb dieser Gebiete zulässig. Weitere An-
forderungen an das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial regelt 
§ 12 BBodSchV. Darüber hinaus finden sich wichtige Hinweise zur 
Verwertung von Bodenmaterial in der DIN 19731. 
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Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren Entsorgung von 
Boden-Aushub zu vermeiden, sollten die Bauherren eine Überprü-
fung durch ein Fachbüro durchführen lassen.  

Nach den Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731 ist vor 
Beginn der baulichen Arbeiten auf der überbaubaren Grundstücks-
fläche der Oberboden abzutragen, getrennt zu lagern und nach Ab-
schluss der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darf nicht durch 
Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überla-
gert werden. Die Bodenmieten sind bei einer Lagerungsdauer von 
mehr als 2 Monaten zu begrünen. Überschüssiges Oberbodenmate-
rial ist unter Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt am Entste-
hungsort oder ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu 
verwerten. 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen sind so einzurich-
ten, dass ein Befahren von Böden außerhalb der festgesetzten Be-
reiche unterbunden wird. 

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorge-
sehen sind, sollten nicht befahren werden. Innerhalb der festgesetz-
ten Bereiche ist durch eine entsprechende Planung und Organisation 
des Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das unumgängli-
che Maß zu beschränken, um Verdichtungen zu vermeiden. Im Ide-
alfall sollten bereits befestigte bzw. vorbelastete Flächen sowie Flä-
chen, die nach dem Bauabschluss als Weg oder sonstige bauliche 
Anlage vorgesehen sind, eingeplant werden. Hilfestellungen zur Ge-
staltung der temporären Baustelleneinrichtungsflächen sind im Leit-
faden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes 
Boden zu finden. 

In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung des Bodens 
geachtet werden. Um zusätzlich möglichen Verdichtungen vorzu-
beugen, soll das Gelände nur bei trockenen Boden- und Witterungs-
verhältnissen befahren werden. 

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden werden. 

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter im Baugebiet 
verwendet werden. 
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  Gemeindliche Stellplatz-
Satzung 

 Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 55 
"Pfronten-Rehbichel Nord" gilt die gemeindliche Stellplatz-Satzung 
in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

    

  Luftwärmepumpen  Luftwärmepumpen sind so zu errichten und zu betreiben, dass an 
den nächstgelegenen Baugrenzen oder Wohngebäuden Beurtei-
lungspegel nach der TA Lärm von tags 49 dB(A) und nachts 
34 dB(A) nicht überschritten werden. Dies kann vor allem durch eine 
schalltechnisch günstige Aufstellung oder Schalldämmung der Lüf-
tungsaggregate erreicht werden. 

    

  Brandschutz  Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen für die Feuer-
wehr" – Fassung Februar 2007 – (AIIMBI Nr. 15/2008). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten.  

    

  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist 
das Auftreten von Bodendenkmälern (z.B. auffällige Bodenverfär-
bungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scher-
ben, Knochen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
(Landratsamt) oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
mitzuteilen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und 
der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter 
der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der 
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Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbei-
ten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhält-
nisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den 
Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegenstände und der 
Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige un-
verändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-
hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Ar-
beiten gestattet. Zu verständigen ist das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, oder die zuständige Un-
tere Denkmalschutzbehörde. 

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschlie-
ßungs-Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikati-
onskabel vorzusehen.  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flä-
chen für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die 
Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizu-
halten. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-
Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzen-
schutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräu-
sche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 



 Gemeinde Pfronten    Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" 
 Textteil (Entwurf) mit 22 Seiten, Fassung vom 13.11.2018 

Seite 22 

5  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.05.2018 (GVBl. S. 260),   
Art. 6 und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2017 (GVBI. S. 375), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichen-
verordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der Gemeinderat der Gemeinde Pfronten den Bebauungsplan Nr. 55 
"Pfronten-Rehbichel Nord" in öffentlicher Sitzung am ...................... beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" ergibt sich aus dessen 
zeichnerischem Teil vom 13.11.2018. 

 

 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 
13.11.2018. 

Dem Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" wird die Begründung vom 13.11.2018. beigefügt, 
ohne dessen Bestandteil zu sein. yyq 

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund 
von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes zuwider handelt.  

Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 500.000,- € (Fünfhunderttausend Euro) belegt werden.   

 
 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" der Gemeinde Pfronten tritt mit der ortsüblichen Be-
kanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  
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 § 5 Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Bereich des Be-
bauungsplanes Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" im Wege der Berichtigung angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde Pfronten, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Bürgermeisterin Waldmann) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

  Durch den Bebauungsplan erfolgt die Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des Wohn-
raumbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung.  

  Der Planbereich liegt im Norden des Ortsteils Rehbichel der Gemeinde Pfronten.  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" im beschleunigten 
Verfahren erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).  

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" zu erwarten sind, gelten als im Sinne 
des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b 
BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).  

 
6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im Ortsteil Rehbichel im nördlichen Bereich des Gemein-
degebietes.  

  Der Geltungsbereich liegt nördlich des Ortsteils Rehbichel. Er beginnt nördlich des Kreuzungsbe-
reichs "Kolpingstraße"/"Schweinegger Weg", wobei das Bestandsgebäude auf dem Grundstück mit 
der Fl.-Nr. 1367 ausgespart wird. Von dort verläuft der Geltungsbereich Richtung Nordosten ent-
lang des "Schweinegger Wegs" bis ungefähr zur Höhe des vorhandenen Feldweges mit der Fl.-
Nr. 1329/3. Sodann knickt der Geltungsbereich nach Westen ab und erstreckt sich bis zu dem 
Grundstück mit der Fl.-Nr. 1326. Ab hier verläuft der Geltungsbereich wieder Richtung Süden, wo-
bei der Geltungsbereich auf der Höhe des Grundstücks mit der Fl.-Nr. 1327 nochmals Richtung 
Westen schwenkt, um im folgenden Verlauf Richtung Südosten entlang der bestehenden Zufahrt 
auf den Grundstücken mit den Fl.-Nrn. 1329/4, 1122/2 und 1123/1 auf den Kreuzungsbereich 
"Kolpingstraße"/"Schweinegger Weg" zu stoßen.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke mit den Fl.-Nrn.  1122/2, 
1123/1, 1329, 1329/4, 1329/5, 1365, 1366/2 und 1367. 
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  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden von den Lech Vorbergen und vom Vilser Gebirge bestimmt.  

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich bis auf eine Trafostation im östlichen Bereich 
keine bestehenden Gebäude. Darüber hinaus sind keine herausragenden naturräumlichen Ein-
zelelemente vorhanden. 

  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches weist eine Steigung Richtung Norden auf. Im 
Süden im Bereich der "Schweinegger Weges" liegt das Plangebiet auf 885 m ü. NN, im Norden 
liegt eine Höhe von 890 m ü NN vor.  

 
6.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des 
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der 
Gemeindeverwaltung zahlreiche konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert. Ohne die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der Gemeinde nicht möglich dieser Nachfrage gerecht zu 
werden. In der Gemeinde gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige 
Nachverdichtungspotenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrundstücken de-
cken könnten. Gleichzeitig soll die Aufstellung des Bebauungsplanes der Stärkung des Ortsteiles 
Rehbichel dienen. Um auch in den jeweiligen Ortsteilen siedlungsstrukturell angemessene Entwick-
lungspotentiale zu schaffen, ist es erforderlich, ausreichend Flächen für die ortsansässige Bevölke-
rung zur Verfügung zu stellen.  

Der Gemeinde erwächst daher ein Erfordernis bauleitplanerisch steuernd einzugreifen.  

 

6.2.3  Übergeordnete Planungen, Standort-Wahl 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bay-
ern 2018 (LEP) des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Hei-
mat maßgeblich: 

 

 − − 2.2.1 und An-
hang 2 "Strutur-
karte" 

Festlegung der Gemeinde Pfronten als allgemeiner ländlicher Raum. 

 

 − − 3.2 In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwick-
lung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenzi-
ale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 
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  Zu Ziel 3.2 Potenziale der Innenentwicklung: Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren innerorts 
keine Brachflächen vorhanden. Die Gebäudeleerstände sowie die Baulücken sind alle in Privatbesitz 
und können auf Nachfrage der Gemeinde bei den Eigentümern auch kurz- bis mittelfristig nicht 
erworben werden.  

 
  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes (Region Allgäu, 16, in 

der Neufassung vom 10.01.2007 (Bekanntmachung vom 10. Januar 2007, RABl Schw. Nr. 1 
2007)) maßgeblich: 

 

 − − A I 2 In der Region sollen die Naturgüter Boden, Wasser und Luft als natürliche 
Lebensgrundlagen soweit als möglich nachhaltig gesichert und falls erforder-
lich wieder hergestellt werden. 

 − − A II 2.2 Das Alpengebiet, die Iller- und Lechvorberge, das Westallgäu, der Bodensee-
raum sowie das Iller- und Wertachtal sollen in ihrer ökologischen Bedeutung 
und ihrer Erholungsqualität erhalten bleiben. 

 − − A III 3 Bestimmung der Gemeinde Pfronten Unterzentrum 

 − − B I 1.1 Die natürlichen Grundlagen und die landschaftlichen Gegebenheiten sollen zur 
Erhaltung und Entwicklung der Region als Lebens- und Arbeitsraum für die 
dortige Bevölkerung und als bedeutender Erholungsraum gesichert werden. 

 −  B I 3.4.3 Im alpinen Teil der Region sollen die Maßnahmen zum Schutz vor Hochwas-
ser, Muren, Erosionen und Lawinen fortgeführt werden.  

 − − B V 1.2 In allen Gemeinden soll in der Regel eine organische Siedlungsentwicklung 
stattfinden. Eine über die organische Siedlungsentwicklung hinausgehende 
Entwicklung ist in der Regel in zentralen Orten und Siedlungsschwerpunkten 
zulässig. 

 − − B V 1.3 Insbesondere soll einer unorganischen Ausweitung der Siedlungsgebiete in 
besonders exponierte Lagen wie Kuppen und Oberhangteile von Höhenrücken 
vor allem im Süden und Westen der Region entgegengewirkt werden. Zur Ein-
grenzung des Flächenverbrauchs sollen insbesondere vorhandene Baulandre-
serven und leer stehende Gebäude genutzt sowie Nachverdichtungen in den 
Siedlungsgebieten vorgenommen werden. Einer Zersiedelung der Landschaft 
soll entgegen gewirkt werden. Neubauflächen sollen möglichst in Anbindung 
an bestehende Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. 
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  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 
Landesentwicklungsprogramms Bayern 2013 (LEP) sowie des Regionalplans Region Allgäu. 

  Das landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 17 "Gebiet Edelsberg-Breitenberg" ist von dem überplan-
ten Bereich noch nicht betroffen.  

  Trotz der Hanglage des Plangebietes wird das Ziel B I 3.4.3 nicht berührt. Zum sind im Bebauungs-
plan entsprechende Festsetzungen zum Schutz vor Hangwasser enthalten. Zum anderen stellt die 
geplante Bebauung nur eine geringfügige Erweiterung des bestehenden Ortsteiles dar, so dass 
davon ausgegangen wird, dass eine ausreichende Freihaltung des übrigen Raumes erfolgt.  

  Die Gemeinde Pfronten verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan, der mit Bescheid des Landratsamtes Oberallgäu vom 04.11.1997, Nr. V-610-
6/2 unt mit Bekanntmachung am 18.11.1997 rechtsgültig wurde. Die überplanten Flächen wer-
den hierin als landwirtschaftliche Flächen dargestelt. Da die im Bebauungsplan getroffenen Fest-
setzungen und Gebiets-Einstufungen mit den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes 
nicht übereinstimmen, werden die Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Rahmen einer Be-
richtigung gem. § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne 
des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG). 

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Es wurden weitere Standorte in der Gemeinde Gemeinde Pfronten im Ortsteil Rehbichel geprüft. 
Insgesamt wurden 7 unterschiedliche Flächen mit jeweiligen Anschluss rund um den Ortsteil un-
tersucht. Hierbei wurden im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung bis auf eine mögliche Ent-
wicklung im südwestlichen Bereich des Ortsteiles die Standorte als ungeeignet oder nur bedingt 
geeignet eingestuft. 3 Standorte im Anschluss an den westlichen Bereich des Ortsteiles schieden 
aus naturschutzfachlicher sowie wasserrechtlicher Sicht aus. Ein möglicher Standort im Osten des 
Ortsteiles kann auf Grund der Vorhaltung für angrenzende Nutzungen nicht verwirklicht werden, so 
dass als mögliche Flächen die Entwicklung auf den nördlichen Bereich erfolgt. Im nordöstlichen 
Bereich konnte ein siedlungsstruktureller Zusammenhang auf Grund der Randlage und des abge-
setzt liegenden "Kolpinghauses" nicht hergestellt werden. Der nun gewählte Standort bietet gegen-
über der verbleibenden Potenzialfläche im Nordwesten zunächst den Vorteil, der baulichen Vorprä-
gung, insbesondere durch die bereits vorherrschende Erschließungsmöglichkeit und den direkten 
Bezug zum Ortskern.  
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  Im Rahmen eines Behördenunterrichtungs-Termines gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde neben der 
Bewertung der einzelnen Standorte auf den Schutz vor Hochwasser, Muren, Erosionen und Lawinen 
hingewiesen.  

  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungs-
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, bei 
möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, preisgünstigen Wohnraum für die ortsansässige Be-
völkerung zu schaffen, ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Situation 
wesentlich zu beeinträchtigen. 

   Die Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Fläche ist deshalb notwendig, weil die Möglichkei-
ten der Innenentwicklung in der Gemeinde ausgeschöpft sind bzw. die Verfügbarkeit entsprechen-
der Flächen mittel- bis langfristig nicht gegeben ist.  

  Auf das Plangebiet wirken die Gewerbelärm-Immissionen des südöstlich liegenden Beherbergungs-
betriebes auf der Fl.-Nr. 1366 ein. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden in einer 
schalltechnischen Untersuchung (Büro Sieber, Gutachten vom 12.11.2018) die Gewerbelärm-Im-
missionen des Beherbergungsbetriebes gemäß TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm) ermittelt und zu bewertet. Der Vergleich der zu erwartenden Beurteilungspegel mit den Im-
missionsrichtwerten der TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet zeigt, dass der zulässige Immis-
sionsrichtwert von 55 dB(A) tags im gesamten Plangebiet eingehalten wird. Im Nachtzeitraum wird 
der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) im Bereich der möglichen Bebauung um bis zu 8 dB(A) über-
schritten. Die Gemeinde hat sich dazu entschieden den bestehenden Konflikt durch eine Orientie-
rung der erforderlichen Lüftungsöffnungen von Ruheräumen zu lösen. Dafür sind die zur Lüftung 
von Ruheräumen (z.B. Schlafzimmer) benötigten Fensteröffnungen vollständig nach Norden zu 
orientieren. An den übrigen Gebäudeseiten sind vor den Ruheräumen entweder verglaste Vorbauten 
(z.B. vorgehängte Fassaden, Loggien, Wintergärten, Laubengänge) vorzusehen oder die Fenster 
von Ruheräumen als feststehende, lediglich zu Reinigungszwecken öffenbare Fenster auszuführen. 
Wenn keine weitere Fensteröffnung in den konfliktfreien Bereich (nach Norden) vorhanden ist, sind 
diese Räume ersatzweise mit aktiven lüftungstechnischen Anlagen zu versehen, die einen zum 
Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderlichen Mindestluftwechsel sicherstellen. Für die Auf-
enthaltsräume (z. B. Wohnzimmer, Wohnküche) und Außenwohnbereiche (z.B. Balkone, Loggien, 
Terrassen) sind keine Lärmschutz-Maßnahmen erforderlich. Durch die vorgenannten Maßnahmen 
werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gesichert. 

  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass unterschiedliche zeitgemäße Bauformen 
verwirklicht werden können. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Planungs-In-
strument geschaffen werden.  

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in 
dem überplanten Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den 
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jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Genehmigungsfreistel-
lung gem. Art. 58 BayBO).  

  Die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" erfolgt im so genannten be-
schleunigten Verfahren gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Dies ist aus folgenden 
Gründen möglich:  

− die zulässige Grundfläche liegt ca. 1,028,6 m² überbaubarer Grundfläche und folglich unter 
10.000 m². 

− bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zulässigkeit von Wohn-
nutzung. Es ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

− die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" 
Systematik der Rechtsgrundlagen ab. 

 
6.2.5  Städtebauliche Entwurfs-Alternativen und räumlich strukturelles Konzept 

  Im Rahmen der Entwurfs-Planung wurde ein städtebaulicher Entwurf erarbeitet. Dieser sieht eine 
Nutzung der vorhandenen Erschließungssituation vor, wobei sich die Gebäudeanordnung entlang 
der bestehenden Ortskante entwickelt.  

  Das räumlich-strukturelle Konzept zielt darauf ab, die vorhandene Bebauung zu ergänzen und ab-
zurunden. Die Gebäude sind so angeordnet, dass ein eindeutiger räumlicher Bezug zueinander 
ensteht. Die Ausrichtung der einzelnen Baukörper wird durch die Vorgabe der Firstrichtung sicher-
gestellt, um eine dem Höhenverlauf angepasste Bebauung sicherzustellen. 

 
6.2.6  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

 Als Festsetzungs-Alternative zum allgemeinen Wohngebiet (WA) wäre auch ein reines Wohngebiet 
(WR) möglich. Es ist jedoch aus städtebaulichen Gründen sinnvoll, eine verträgliche Nutzungsmi-
schung, wie sie die Baunutzungsverordnung für das allgemeine Wohngebiet (WA) zulässt, anzu-
streben.  
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  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen:  

 − Im allgemeinen Wohngebiet soll der Ausschluss von nicht störenden Handwerksbetrie-
ben           Fehlentwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner Erschlie-
ßungs-Situation und Grundstücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe 
aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund 
der Kleinräumigkeit des geplanten Wohngebietes teilweise nur schwer lösbar.  

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO angeführten 
Nutzungen: Betriebe des Behergergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die ge-
nannten Nutzungen sind nicht geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufge-
nommen zu werden. Unlösbare Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der In-
tegration in die kleinräumige städtebauliche Gesamtsituation sind die Gründe hierfür. 
Auch die Voraussetzungen des § 13b BauGB zur Begründung von Wohnnutzung erfah-
ren durch diesen Ausschluss Berücksichtigung.  

  
  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung beschränken sich auf das in der Baunut-

zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Die Festsetzung der Grundflächenzahl im Plangebiet ergibt einen großen Spielraum 
bei der Verwirklichung von unterschiedlichen Gebäudetypen bzw. -anordnungen. Der 
festgesetzte Wert von 0,35 befindet sich im Rahmen der im § 17 der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für Wohngebiete. Er stellt eine für die 
ländliche Umgebung angepasste Festsetzung dar und orientiert sich insbesondere an 
der angrenzenden Bebauung. Eine weitere Verdichtung in dieser Lage und an diesem 
Standort ist städtebaulich nicht angepasst. 

 − Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße in Kombination mit den Gebäudehöhen ist 
sinnvoll, um eine homogene Art der Bebauung und Ausnutzung der Baukörper vorzu-
geben.  

 − Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen über NN schafft einen ver-
bindlichen Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die 
gewählte Systematik schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenste-
henden (z.B. Anlieger) nachvollziehbar und damit kontrollierbar. Gebäude mit einer 
tiefen Grundrissgestaltung und relativ steiler Dachneigung werden durch die festge-
setzte Firsthöhe in ihrer Gesamthöhe fixiert. Schmale Gebäude mit relativ flacher Dach-
neigung werden durch die festgesetzte Wandhöhe auf ein geeignetes Erscheinungsbild 
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begrenzt. Die erzielbaren Rauminhalte der Gebäude werden auf ein städtebaulich ver-
tretbares Maß beschränkt. Durch die Festsetzung, dass, sofern zulässige Dachaufbau-
ten oder Dacheinschnitte im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dach-
haut liegen, für die Berechnung der maximalen Wandhöhe die Verbindungslinie zwi-
schen den nächst gelegenen entsprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bau-
teile maßgeblich ist, wird eindeutig geregelt, dass die Höhe von Dachaufbauten oder 
Dacheinschnitten nicht als maßgebliche Wandhöhe herangezogen wird.  

  
  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzelhaus oder Doppelhaus umgesetzt werden. Die 

Festsetzung einer offenen Bauweise beschränkt die Längenentwicklung von Baukörpern auf max. 
50 m.  

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch ent-
steht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind auch innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen (Baugrenzen) zulässig. Die Anordnung der Flächen für Garagen ist auf die Erschließungs-
Situation hin abgestimmt.  

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes, dessen starken Bezuges 
zu den naturnahen Räumen sowie des dörflichen Charakters des Orts-Teils wäre bei einer zu starken 
Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen. Die vorgenommenen Einschränkungen der 
Anzahl der Wohnungen sollen darüber hinaus verhindern, dass es zu einer zu starken Versiegelung 
der Freiflächen in dem gesamten Bereich kommt (Terrassen, Stellplätze, Zufahrten).  

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

 
6.2.7  Infrastruktur  

  Die Ausführungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Lage der Hauskontrollschächte ist hinweis-
lich zu sehen, da deren genaue Lage zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt ist. Die 
Hauskontrollschächte sind nicht überbaubar. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der Er-
schließungsmaßnahmen. Die Bauherrschaft wird daher vorsorglich darauf hingewiesen, dass in den 
Bereichen der Hauskontrollschächte keine Bebauung möglich sein wird, um architektonische Um-
planungen bzw. Missverständnisse hinsichtlich der Überbaubarkeit der Grundstücke zu vermeiden. 
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  Eine Trafostation ist im Plangebiet bereits vorhanden und durch die entsprechende Festsetzung als 
Fläche für Versorgungsanlagen gesichert. Sie kann zu Zwecken der Wartung von dem bestehenden 
"Schweinegger Weg" aus angefahren werden.  

  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Orts-Teil 
sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden.  

 
6.2.8  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen  

  Das auszuweisende Baugebiet ist über den "Schweinegger Weg" ausreichend an das Verkehrsnetz 
angebunden. Es besteht über die "Kolpingstraße" Anschluss an den Ortsteil Rehbichel und von hier 
aus Anschluss an das übrige Gemeindegebiet.  

  Die Planung berücksichtigt die vorhandenen Wegebeziehungen und bindet diese in das Gesamt-
konzept ein. Durch die im Westen des Geltungsbereiches geplante Verkehrsfläche ist das Plangebiet 
ausreichend angeschlossen.  

 
6.2.9  Wasserwirtschaft 

  Die Gemeinde verfügt über ein Trenn-System zur Entsorgung der Abwässer.  

  Das anfallende Schmutzwasser wird der gemeindlichen Kläranlage zugeführt. Die Anlage ist ist 
ausreichend dimensioniert.  

  Das anfallende Niederschlagswasser wird zum einem Teil direkt vor Ort versickert. Durch Festset-
zungen zur Oberflächenbeschaffenheit und Entsiegelung wird dies auch als zukünftige Zielsetzung 
definiert. Zum Schutz vor Hangwasser auf Grund der belebten Topografie im Plangebiet ist entlang 
des nördlichen Geltungsbereiches ein Erdwall vorgesehen.  

  Das Baugebiet wird an die gemeindlichen Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine 
einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet.  

 
6.2.10  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. 
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7  Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13b BauGB 

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" im beschleu-
nigten Verfahren erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" zu erwarten sind, gelten als im Sinne 
des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b 
BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand des Orts-Teiles Rehbichel der Gemeinde Pfron-
ten. Im Süden wird das Pangebiet vom "Schweinegger Weg" und der angrenzenden Wohnbebau-
ung begrenzt. Östlich wird das Plangebiet von einer landwirtschaftlich genutzten Grünfläche und 
einer Straße begrenzt. Im Norden und Westen grenzen ebenfalls landwirtschaftliche genutzte Grün-
flächen. 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um eine landwirtschaftlich 
genutzte Grünfläche in nördlicher Ortsrandlage. Gehölze kommen auf der Fläche nicht vor. Arten-
schutzrechtlich relevante Arten sind im Plangebiet nicht nachgewiesen und auch nicht zu erwarten, 
da die Wiese im Süden von Bebauung bzw. bestehenden Straßen umgeben und nutzungsbedingt 
in Bezug auf die Flora eher artenarm ist (schnittverträgliche Arten des Wirtschaftsgrünlands). 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Die nächsten gem. § 30 BNatSchG 
kartierten Biotope liegen etwa 120 m weiter südöstlich ("Gewässerbegleitender Gehölzsaum und 
Hecken südöstl. Rehbichel", Nr. 8329-0177, Teilflächen 3 bis 5). Ein weiteres Biotop befindet sich 
nordwestlich des bebauunten Ortsbereiches ("Hecken und Gehölzgruppen an einem SW-Hang W 
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Rehbichel", Nr. 8329-0178, Teilflächen 3 bis 6 und 8 bis 9). Das FFH-Gebiet ("Pfrontener Wasen-
moos und Moore bei Hopferau", Nr. 8429-371) liegt im Osten in 1,5 km Entfernung. 215 m südlich 
des Plangebietes befindet sich das Trinkwasserschutzgebiet "Pfronten" (Nr. 2210832900107). Das 
Plangebiet liegt vollständig im ABSP Schwerpunktgebiet "Moore in den südlichen Lech-Vorbergen" 
(Nr. 777G.7). 

  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet gehört geolo-
gisch betrachtet zum Seewer Kalk bis zu Hachauer Schichten. Aus dem anstehenden Mergel- und 
Kalkstein, abschnittsweise auch Sandstein, der Kreidezeit haben sich fast ausschließlich Braunerde-
Pseudogley und (Haft-)Pseudogley aus kiesführendem Lehm bis Schluffton (Deckschicht o. Jung-
moräne) über kiesführendem Schluff bis Ton (Jungmoräne, carbonatisch) entwickelt. Die Böden 
sind zum größten Teil unversiegelt, aber deutlich anthropogen überprägt (Verdichtung durch Be-
fahrung mit Mähfahrzeugen; zudem Eintrag von evtl. Dünger und Pflanzenschutzmitteln). Auf 
Grund der derzeitigen Wiesennutzung können die vorkommenden Böden ihre Funktion als Aus-
gleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch weitestgehend 
unbeeinträchtigt erfüllen. Über die Durchlässigkeit der vorkommenden Böden für Niederschlags-
wasser liegen noch keine genauen Informationen vor. Im Osten des Plangebiets befindet sich be-
reits kleinflächig Bebauung sowie im Südwesten des Plangebietes ein Straßenabschnitt. In diesen 
Bereichen sind die Böden versiegelt und können ihrer Funktion als Ausgleichskörper im Wasser-
haushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe nicht mehr nachkommen. 150 m westlich des 
Plangebietes befindet sich das Bodendenkmal "Frühzeitige Befunde im Bereich der Kath. Kapelle 
St. Anna in Rehbichel" (Nr. D-7-8329-0056). 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer be-
finden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Abwässer fallen derzeit im Plangebiet 
nicht an. Das Niederschlagswasser versickert breitflächig über die belebte Bodenzone. Da im nörd-
lichen Bereich das Gelände ansteigt, kann es bei Starkregenereignissen aus diesen Bereichen zu 
einem oberflächigen Zufluss von Hangwasser kommen.  

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Die offenen Flächen des Plangebietes dienen der lokalen Kaltluftproduktion. Größere Ge-
werbegebiete oder Verkehrswege, die zu einer relevanten Schadstoffanreicherung in der Luft führen 
könnten, liegen nicht in räumlicher Nähe zum Plangebiet. Insgesamt ist wegen der Lage im länd-
lichen Raum von einer nur gering vorbelasteten Luftqualität auszugehen. Frischluftproduzenten wie 
Bäume und Sträucher kommen im Plangebiet nicht vor. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet gehört 
zum Alpenvorland und liegt im Naturraum der Jungmoränenlandschaft der Lech Vorberge. Das 
Plangebiet liegt in südexponierter Lage und ist von der Wohnbebauung im Süden gut einsehbar. 

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 
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  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper und Verkehrsflächen und die damit einher-
gehende Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich des Grünlands vorkommenden Tiere 
und Pflanzen verloren. Da das Plangebiet am Ortsrand liegt, ist nicht mit der Zerschneidung von 
Lebensräumen zu rechnen.  

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB):  

Auf Grund der Entfernung, die zu den o.g. Biotopen besteht und weil wegen der teils dazwischen 
liegenden Bebauung keine funktionalen Beziehungen anzunehmen sind, sind die Biotope von der 
Planung nicht betroffen.  

  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Planung er-
möglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen der be-
troffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper bzw. 
Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Die versiegelten Flächen 
können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation dienen und bieten 
Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Niederschlagswasser in 
diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Die Größe der voraussichtlich versiegelten Flä-
chen ist insgesamt noch gering, da es sich um einen kleinen Geltungsbereich handelt. Auf Grund 
der Entfernung zum o.g. Bodendenkmal ist nicht zu erwarten, dass es von der Planung beeinträch-
tigt wird.  

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. In Folge dessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch 
die Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind 
jedoch auf Grund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten. Zudem werden die Auswirkungen 
der Versiegelung durch die Festsetzung zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend mini-
miert. Im Norden des Plangebietes ist mit Hangwasser zu rechnen. Daher wird ein Erdwall an der 
Nordgrenze des Geltungsbereiches, in Höhe von 0,40 m bis 0,60 m, zur Regulierung des Wasser-
abflusses, aufgeschüttet. Hangwasser aus den Flächen oberhalb des Plangebietes wird ausgeleitet.  

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Bebauung der Wiesenfläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden 
und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt. Auf Grund des eingeschränkten Umfangs der 
zu bebauenden Fläche sind jedoch keine erheblichen kleinklimatischen Veränderungen zu erwar-
ten. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die in Ortsrand-
lage geplanten Baukörper erfährt die Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes eine geringfügige 
Beeinträchtigung. Die Bebauung findet in einem gut einsehbaren Bereich statt. Für die angrenzen-
den, bereits bebauten Grundstücke ist daher mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit des 
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dörflichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Grünfläche). Die getroffenen Festsetzungen und 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die benach-
barten Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende Bebauung gut in die gewach-
sene dörfliche Struktur einfügt. 

  
7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt: 

  Auf den privaten Baugrundstücken ist eine Mindestzahl von Gehölzen zu pflanzen. Dadurch wird 
eine angemessene Ein- und Durchgrünung der Bebauung gewährleistet. Zudem verbessert sich 
hierdurch der Lebensraumwert der Flächen für siedlungstypische Tierarten. 

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausgeschlossen. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 

  Zum Schutz gegen abfließendes Niederschlagswasser aus höher gelegenen Flächen wird ein Erd-
wall aufgeschüttet. Dieser ist organisch in das Gelände zu modulieren. 

  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird empfohlen, dass die Außenbeleuchtung in den Nachtstun-
den soweit als aus Gründen der Verkehrssicherheit möglich abgeschalten oder bedarfsweise über 
Bewegungsmelder gesteuert wird. 
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  Die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen kann erhalten werden, wenn Zäune einen Min-
destabstand zum natürlichen Gelände einhalten und auf Sockelmauern verzichtet wird. 
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8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachform für den Hauptbaukörper beschränkt sich auf das Satteldach. Diese Dachform ent-
spricht den landschaftlichen und örtlichen Vorgaben. Die bestehenden Gebäude im angrenzenden 
Bereich weisen ebenfalls Satteldächer auf. Gleichzeitig sind Vorschriften zur Dachform getroffen, 
die eine auf den Einzelfall angepasste Bauform ermöglichen. Dies betrifft in erster Linie die unter-
geordneten Bauteile wie Gaupen, Garagen und Nebengebäude. Die Regelungen für Dachaufbauten 
entbinden nicht von der Beachtung anderer bauordnungsrechtlicher Vorschriften, speziell den Vor-
schriften zu den Abstandsflächen und den Vorschriften zum Brandschutz. 

  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine 
nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten.  

  Solaranlagen auf Flachdächern dürfen nicht aufgeständert werden, um keine negativen Entwick-
lungen hinsichtlich der Gestaltung und der Fernwirkung dieser Elemente auf Flachdächern zu er-
halten. 

  Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten 
beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung 
mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht ein-
deutig definierbar und damit bestimmbar ist. Ab einer Dachneigung von 22° sind Dachaufbauten 
zulässig. Für Dachneigungen unter 22° sind Dachgauben nicht zulässig und in der Regel nicht 
erforderlich bzw. nicht sinnvoll. 

  Die Regelung über die Dachüberstände trägt dazu bei, landschaftsgebundenes Bauen umzusetzen. 
Zeitgemäße Bauformen werden hierdurch in keiner Weise ausgeschlossen. 

  Die Festsetzung einer max. Kniestockhöhe ist nicht erforderlich. Für die Gebäudehöhe sind Vorgaben 
zur Wand- und Firsthöhe ausreichend.  

  Die Vorschriften über Materialien und Farben orientieren sich einerseits an den umliegenden, land-
schaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend ge-
stalterischen Spielraum zur Verwirklichung von zeitgemäßer Bauformen. Die Beschränkung auf die 
Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und 
ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen sich erfahrungsgemäß besonders gut in die land-
schaftliche Situation ein. Die Regelung zur Fassadengestaltung soll eine Anpassung an die Umge-
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bungsbebauung sowie das Landschaftsbild gewährleisten, wobei gleichzeitig keine konkrete Vor-
gabe zur Farbauswahl getroffen werden soll, um dem Bauherrn im Rahmen der Umsetzung Flexi-
bilität zu erhalten. 

  
8.1.2  Regelungen über die Gestaltung der Freiflächen in den Baugebieten (Baugrundstücke) 

  Auf Grund der beabsichtigten Durchlässigkeit der Freiflächen ist der Ausschluss von stark trennen-
den Elementen erforderlich. Einfriedungen sind deshalb in einer möglichst durchlässigen Bauweise 
auszuführen. Gleiches gilt auch für Stützkonstruktionen. 

  
  Sonstige Regelungen 

8.2.1  Abstandsflächen  

  Für die Abstandsflächen werden in jedem Fall die Regelungen des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 BayBO 
zu Grunde gelegt. Dies ist sinnvoll, um Beeinträchtigungen der Belichtungs- und Belüftungs-Situ-
ation speziell in Bezug auf die flexible Handhabung der überbaubaren Grundstücksflächen zu ver-
meiden. 
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9  Begründung – Sonstiges  
  

  Umsetzung der Planung 

9.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

 
9.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen sowie des beschränkten Ausmaßes der zusätzlichen Bebauung 
nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind geeignet, die zusätzlichen Einwohner 
bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
  Erschließungsrelevante Daten 

9.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 0,34 ha  

  Flächenanteile: 

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 0,29  85,3 %  

 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen 0,04  11,8 %  

 Sonstige Flächen für Versorgungsanlagen 0,01  2,9 %  

 

9.2.2  Erschließung 

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Gemeindliche Abwasserentsorgung/ Abwasser-Zweckver-
band Vils Reute 
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  Wasserversorgung durch Anschluss an: Gemeindliche Wasserversorgung 

  Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen in 
Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

  Stromversorgung durch Anschluss an: AllgäuNetz GmbH, Kempten (Allgäu) 

  Müllentsorgung durch: Landkreis Ostallgäu 
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10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Lan-
desentwicklungspro-
gramm Bayern 2018, 
Karte Anhang 2 "Struktur-
karte"; Darstellung als 
allgemeiner ländlicher 
Raum  

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Allgäu, Struktur-
karte, Festlegung als Un-
terzentrum 

 

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan, Darstellung 
als landwirtschaftliche 
Fläche 
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11   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Osten auf das 
Plangebiet 

Blick von Nord-Osten, im 
Hintergrund zu sehen: der 
Ortsteil Rehbichl 

Blick von Süden, erkenn-
bar ist der Anstieg des 
natürlichen Geländes in 
Richtung Norden 
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12   Verfahrensvermerke 
  

  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. . Der Beschluss 
wurde am  …………. ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Pfronten, den …………. ………………………… 
  (Waldmann, 1. Bürgermeisterin)  

 
  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unter-
richtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen (gem. § 13b BauGB 
i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). Der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13 a 
BauGB Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung zu unterrichten und sich bis zum ……. zur Planung zu äußern (Be-
kanntmachung am ……….). 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom …………. bis …………. (Billigungsbe-
schluss vom ………….; Entwurfsfassung vom ………….; Bekanntmachung am 
………….) statt (gem. § 3 Abs. 2 BauGB).  

 
 Pfronten, den …………. ……………………… 
  (Waldmann, 1. Bürgermeisterin) 

 

  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen eines Termines am 
…………. unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom …………. (Entwurfsfassung vom 
………….; Billigungsbeschluss vom ……….) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert.  

 
 Pfronten, den …………. …………………………… 
  (Waldmann, 1. Bürgermeisterin) 
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  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. über die Entwurfs-
fassung vom …………. . 

 
 Pfronten, den …………. …………………………… 
  (Waldmann, 1. Bürgermeisterin) 

 

  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" in der Fassung 
vom …………. dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom ……. zu Grunde lag und 
dem Satzungsbeschluss entspricht. 

 
 Pfronten, den …………. …………………………… 
  (Waldmann, 1. Bürgermeisterin) 

 

  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" ist damit in Kraft getreten. Er wird mit Begründung für jede 
Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Pfronten, den …………. …………………………… 
  (Waldmann, 1. Bürgermeisterin) 

 
  Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

 Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Pfronten wurde gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB für den Bereich des Bebauungsplan Nr. 55 "Pfronten-Rehbichel Nord" im Wege der 
Berichtigung angepasst.  

 
 Pfronten, den …………. …………………………… 
  (Waldmann, 1. Bürgermeisterin) 
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Plan aufgestellt am: 13.11.2018.   
 

    
 

    
 

 

Planer: 

 

…………………………… Büro Sieber, Lindau (B) 
 

(i.A. M.Sc. Thorsten Reber)  
 

 
 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift des Planers. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 

 
 


